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Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 28.02.2023 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 1395/V vom 25.08.2021  
 
„Umbenennung in 'Ausschuss für Gleichstellung und Inklu-
sion'“ 
 
Drucksachen-Nr. 2039/V 

 

2. Berichterstatter/in: Bezirksbürgermeisterin Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung Steglitz-Zehlendorf die beigefügte Vorlage zur 
Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die Vorlage zur Kenntnisnahme für die Bezirksverord-
netenversammlung Steglitz-Zehlendorf wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 lit. b) und e) BezVG BE 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

Keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 644/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: / 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksbürgermeisterin  
  



BzBm´in 28.02.2023 
 - 3000 
 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 1395/V vom 25.08.2021 

„Umbenennung in 'Ausschuss für Gleichstellung und Inklu-
sion'“ 
 
Drucksachen-Nr. 2039/V 

 

2. Berichterstatter: Bezirksbürgermeisterin Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 25.08.2021 den folgenden Beschluss gefasst: 

 
„Der Ausschuss für Frauen und Gleichstellung wird umbenannt in Ausschuss für Gleichstel-
lung und Inklusion. Um den geordneten Geschäftsbetrieb zwischen Bezirksverordnetenver-
sammlung und Bezirksamt zu gewährleisten, wird das Bezirksamt ersucht, die Zuständigkeit 
der Behindertenbeauftragten in den Geschäftsbereich Bürgerdienste zu verschieben.“ 
 

Hierzu wird berichtet: 

Die Umbenennung des Ausschusses für Frauen und Gleichstellung hat sich durch die Neu-
wahlen 2021/2023 und Neuzuschnitte der Ausschüsse erledigt. 

Eine entsprechende Verschiebung der Behindertenbeauftragten in den Geschäftsbereich Bür-
gerdienste ist gem. der Anlage zu § 37 Abs. 1 S. 1 BezVG BE nicht möglich. Die unter IV. 
geführten Beauftragten setzen sich als eine Organisationseinheit zusammen. Einzelne Beauf-
tragte können nicht einzelnen Fachämtern zugeordnet werden. 

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

 

Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin 


